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Dev neue Schreibuntevvicht
in Baden

Wie alle menschlichen Verhältnisse der Weiterentwick¬
lung unterliegen , so auch die Schrift . Ihre jedesmalige
Gestaltung ist der Ausdruck einer bestjnimten Zeit . Äuch
unsere Gegenwart ringt schon drei Jahrzehnte lang mit

• - er Bildung einer neuen Schreibweise . Weg von Zwang
und Unnatürlichkeit, hin zur freien und Persönlichen Ge¬
staltung, so lautet die Losung, und in weiten Kreisen
glaubt man, daß die sogenannte Sütterliu - Schrist die Er -
füllung der Forderungen brächte . So ist es verständ¬
lich, daß die Länderregiernngen beginnen, sie als Schul-
schr

'
ift einzuführen, und auch das badische Unterrichts¬

ministerium hat sich , wie bekannt, zu diesem Schritt ent¬
schlossen .

Zur Erleichterung des Verständnisses für die Schrift¬
art hat Oberrcgiernngsrat vr . Heidelberger im Verlag
Boltze in Karlsruhe ein Büchlein erscheinen lassen : Ter
neue Schreibunterricht in Baden (27 Seiten , kartoniert ,
1,20 Ml ) . Das Büchlein ist fiir die Hand des Lehrers
bestimmt , wird aber auch den Eltern eine willkommene
Handreichung bei der Überwachung der Schulaufgaben
ihrer Kinder sein und die Öffentlichkeit in entsprechender

; Form zu unterrichten vermögen. Durch eine frische
Sprache, bestimmte Zielsetzung und gedrängte, aber den¬
noch erschöpfende, inhaltliche Darbietung weiß der Ver-
fasser für das Neue zu interessieren, so daß es sich lohnt,
seinen in die Schreibweise einführenden Spuren zu
folgen .

Zur Neugestaltung des Schreibunterrichts in Baden
sind zunächst die Gründe wissenswert. Die zwangsmäßi¬
gen Nor.malschriften haben sich überlebt , die seit Jahr¬
zehnten an der Schulmusterschrift geübte Kritik hat sich
durchgesetzt, man verlangt heute eine den Anschauungenu .
Bedürfnissen der Zeit entsprechende natürliche . Schreib¬
weise . Tie gezwungene Hand - und Federhaltung ist
seit langem als Ursache für- die gesundheitsschädigende
Drehung des Kopfes und Rumpfes , die Bildung der
Teilstrich, Flammenftriche und Ellipsen als zu schwierig
erkannt . Dazu kommen die Größenverhältnisse der Buch¬
staben (1 X 3 X 6) , die auf die kleine Kinderhand nicht
die gebührende Rücksicht nehmen, endlich die ins ein¬
zelnste gehende Truckverteilung , die an die Aufmerksam¬
keit und Schreibtechnik höchste Anforderungen stellt. Dem¬
gegenüber wird gefordert : natürliche Hand - und Feder -
Haltung, wie sie sich beim ungezwungenen Sitz am , Tisch
ergibt ; handgemäße Feder , die ohne Druckanwendung
einen gleichmäßig starken Schriftzug liefert (nicht Spitz¬
feder sondern Schnurzugfeder und Bandzugfeder) ; Ver¬
ringerung der Grötzenverhältnisse der Buchstaben
(1X2X3 statt 1X3X5 ) . Diese Forderungen er¬
füllt die Sütterlin -Schrift , und da Baden eine Reichs - .
schriftregelung erstrebt , hat es sich Preußen , dem weit¬
aus größten deutschen Staate , angeschlossen, das eben¬
falls die Sütterlin -Schrift eingeführt hat . Wie die Bestre¬
bungen in anderen Ländern erkennen lassen , dürften
auch diese sich über kurz oder lang das gleiche Vorgehen
zu eigen machen .

Tie Schrift soll lediglich Ausgangspunkt sein , das
heißt , die vorgeschriebenen Formen sind nur für die Er¬
lernung verbindlich und dürfen in Anpassung an die
Hand und persönliche Auffassung weiter entwickelt wer¬
den. Mit andern Worten : Ausgang ist die Sütterlin -
Schrift , Ziel die Handschrift. Daß dieses Ziel innerhalb
der Volksschule mit den entsprechenden Einschränkungen
zu verstehen ist , geht schon aus den Voraussetzungen für
eine persönliche Schrift hervor : Abgeschlossenheit

' der
menschlichen Entwicklung bis zu einem gewissen Grad ,
wovon aber das Schulkind noch weit entfernt (ft ; Und
doch sieht der Kenner die Anfänge einer Charakterschrift
auch schon in kleinen Besonderheiten , und sie sind es , die
in der Schule nicht unterdrückt werden sollen . Die For¬
men der Sütterlin - Schrift erfüllen die Forderungen der
Sachlichkeit ; sie sind einfach , also von unnötigem Zierat
befreit ; weit offen und klar ; zügig, das heißt, sie er¬
möglichen das Schreiben eines Wortes in den meisten
Fällen in einem Zug , ohne daß abgcsetzt wird , und
stehen somit

'im Einklang mit dem Tempo unserer Zeit .
Da nicht , die ganze Hand, sondern nur die Finger be¬
wegt werden, muß die . Schrift eine Steilschrift fein , die
allerdings später der fortschreitenden Richtung im Schrei¬
ben entsprechend zur Deichten Rechtsneigung sich ent¬
wickeln darf.

Bei Entscheidung der Frage , ob im Unterricht zuerst
die deutschen und dann die lateinischen Formen zu er¬
lernen und zu gebrauchen seien , war die Erwägung maß¬
gebend , daß die deutsche Schrift wie bisher die . Regel-
fchrift sein soll. Als solche muß sie aber vorangestellt
werden, damit sie nicht , zrnnal in Schulen mit einfachenund schwierigen Verhältnissen, durch die andere in ihrer
Verwendung und Bedeutung verliert . Ans diesem
Grunde wurde die Erlernung der lateinischen Schrift in
das 3. Schuljahr verlegt.

Die amtliche » Bestimmungen für den neuen Schreib¬
unterricht befassen sich mit der Zeit der Einführung , den
Schriftformen , dem Lehrgang, der Körper -, Hand - und
Federhaltung , den Schreibflächen und Schreibwerkzeugen,den Heften und Schiefertafeln, der ' Verwendung der

Schrift in den Höheren Schulen und der Außerkraft¬
setzung der badischen Normalschrift. Hieraus ist hervor¬
zuheben , daß von Ostern 1931 an mit der Sütterlin -
Schrift im 1 . Schuljahr begonnen werden kann, Ostern
1932 begonnen werden muß, der Gebrauch der Schrift
stufenweise mit dem Aufsteigen der Schüler in die höhe¬
ren Klassen erfolgt, in derselben Weise in der Höheren
Schule Einzug nimmt und die badische Norinalschrift
entsprechend außer Kraft tritt . Über Sckiriftformen,
Lehrgang, Hand- , Körper- und Federhaltung ist an an¬
derer Stelle das Nötige gesagt . Für die Herstellung der
Hefte sind hinsichtlich der Größe, Farbe , Aufschrift , Pa¬
piergüte und Lineatur genaue Vorschriften gegeben .

Tie Formen der Sütterlin -Schrift sind deshalb ohne
jede Änderung übernommen worden, weit mau die ein¬
heitliche Reichsregelung fördern wollte. Der Lehrgang
läßt auch zu , daß die Buchstaben aus römischer Stein¬
schrift zeichnerisch entwickelt werden. Das Schreiben soll
aufbauend sein , das heißt, soweit nötig, soll es mit Ein -
zelbestandtcilen beginnen, zu ganzen Formen weiter¬
schreiten , zur fließenden und endlich zur persönlichen
Handschrift hinftihren. Ordnung , Sauberkeit , Sorgfalt
und Geschmacksbildung sind Erziehungsziele, die mit dem
Schreiben zu verbinden sind.

Da sich die Wirkung der Schriftformen für das Auge
am besten in einer Gegenüberstellung mit der badischen
Normalschrift erkennen läßt , sei ein kleines Schriftbild
angeführt .
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Die richtige Körper-, Hand- und Federhaltung besteht
in der aufrechten Haltung und in der natürlichen Lage
des Unterarms und der Hand. Dabei werden die linke
Schulter und der linke Ellenbogen nicht vorgeschoben
und der Kopf nicht nach links geneigt. Die Feder wird
drucklos über das Papier geführt. Verwendet werden
tunlichst Schnurzugfedern, dann Bandzugfedern, meist
rechts abgeschrägt , in Einzelfällen auch Spitzfedern.

So bietet die Sütterlin -Schrift für die Schule und
Öffentlichkeit viel des Neuen und Interessanten , und
man möchte wünschen, daß sie sich in unserer badischen
Volksschule betvähre . , Das endgültige Urteil darüber
wird allerdings erst in Jahren gesprochen werden können.

Ernst Höfmann.

Keimatknvs
des LarrdesvevewS Badische Heimat

in -kehl am Rhein
i .

Am ersten Tage des Heimatkurses . in Kehl sprach Hermann
Eris Buffe , der stellvertretende Landesvorsitzendeund Schrift¬
leiter der Badischen Heimat, über das Thema „Das Volkstum
in Baden" . Er entwickelte das Volkstum in Baden aus
Stammeszugehörigkeit und landschaftlicher Umgebung heraus .
Baden stellt eine Musterkarte von Landschaften dar in ihrer
Mannigfaltigkeit , die sich gartenhaft , kleinräumig fast, gepflegt
und. sorgsam in ihrer Eigenheit erhalten , hinbreiten zwischen
Rhein und Schwarzwald, zwischen Bodensee und Odenwald .
Ebensowenig wie eine Einheit der badischen Landschaft läßt
sich der Begriff eines einheitlichen Volkstums prägen . Wir
müssen unterscheiden zwischen alemannisch-schwäbischem und
fränkisch-pfälzischem Volkstum; aber innerhalb der beiden
Stämme der Alemannen und Franken ergibt sich eine Viel¬
falt von Unterschiedlichkeit . Mit Geist und Humor , voll rei¬
cher Erkenntnisse und Beobachtungen charakterisierte Hermann
Eris Busse Schwarzwälder und Baaremer , Markgräfler und
Breisgauer , Seehasen und Hegauer in ihren typischen Erschei¬
nungen , ihrem Leben, ihren Gewohnheiten und Eigenschaften
nach und zeigte auch, dichterisch geschönt, ihre besonderen Nei¬
gungen , ihre künstlerischen Begabungen. Nicht minder groß
ist die Vielfalt innerhalb des fränkischen Stammes : man denke '
nur an die Unterschiede zwischen Pfälzer , Odenwälder und
Bauländer . Zuletzt aber begrüßte der Redner das Hanauer -
land und wünschte , daß der Hanauer trotz schwerster , langer
Besetzungszeiten und trotz der gegenwärtigen Verhältnisse
seinen landauf und landab bekannten Freimut und Frohmut ,
feinen Bauernstolz nicht verlieren möge , daß er weiterhin
fein Ahnenerbe, seine Tracht, seine schönen Bräuche und Sit¬
ten , überhaupt sein reiches volkliches Innenleben hüte . Durch
die Treue zur heimatlichen Scholle und Kultur sind die
Hanauer nicht nur uns Badenern , sondern allen Deutschen
leuchtendes Vorbild geworden , und so freut sich der Landes¬
verein Badische Heimat besonders, seine nächste Landeshaupt¬
versammlung im Hanauerland abhalten zu können und im
Zusammenhang damit sein Jahresheft Badische Heimat aus¬
schließlich einzustellen auf „Kehl und das Hanauerland ".

In einem zweiten Vortrag behandelte Hauptlehrer Reinhold
Flamm ein Thema aus der Kulturgeschichte des Schwarz¬waldes : „Tie Schwarzwalbstraße mit all ihren Begleiterschei¬
nungen im Wandel der Zeit." Selbst bäuerlicher Herkunft ,kennt er die geheimen Pfade und die breiten Straßen , die
Über den Wald führen . — Die dritte Stunde galt den „Ba¬
dischen Mundarten ", über die der verdienstvolle Herausgebereines Standardwerkes , des „Badischen Wörterbuchs" , Univ.-
Professor Or. Ochs, Freiburg i . Br ., sprach. Das Werk, von
dem bereits vier Lieferungen vorliegen, stellt den Wortschander lebenden Mundarten Badens dar . Voller Rätsol tritt uns
die Gesamtheit der badischen Mundarten - entgegen, wennwir nur darauf abheben , welchen weiten Weg es sprachlich be¬
deutet, vom Hochalemannisch um Waldshut zum Westmittel- ,

deutschen in der Pfalz , vom schwäbischen in .Pfullendorf zuni
Ostfränkischen in Täuberbischofsheim. Von bedeutendem Ein¬
fluß ist auch die starke Umformung der ganzen Sprachweiseim Laufe der Jahrhunderte . Zwischen Alemannischcin und
Fränkischem gibt es keine durchaus befriedigende Sprach¬
grenze als Linie , sondern ein recht breiter Grenzgürtel bietet
der wissenschaftlichen Forschung noch recht schwierige Aufgaben.Bekanntlich decken sich Sprachverwandtschaft und Stammes -
Verwandtschaft nicht .' Auf Grund eigener Forschungen , aber
für jedermann verständlich , entwickelte der Redner die badi -
fchen Mundarten und führte treffende Klangproben vor , die
reizvolle Vergleiche gestatteten. Zur Erörterung standen wei¬
terhin Eigenart , Wert , Geschichte und Grenze der Volks¬
sprache , chr Raum und die ihn gestaltenden Kräfte.

Nur zu schnell verflog die Stunde , die wertvolle Beispielewie Anregungen schenkte. Herzlichen Beifall zollten die Teil¬
nehmer , die sich aus dem ganzen Gebiet des Hanauerlandes
eingestellt hatten , den Rednern des ersten Tages , der in jeder
Hinsicht ein beglückender Auftakt war .

Der erste Vortrag des zweiten Tages war der von Stadt »
oberbaurat Dr. Schlippe, Freiburg i . Br . , über „Mittelalter¬
liche Städte Badens " . Der Redner konnte natürlich nur eine
kleine Auswahl charakteristischer Städte bringen, die die ver¬
schiedenen Formen städtischer Siedlungen und die Abwand¬
lung des ^ tadtgrundrisses je nach der Eigenart der geographi¬
schen Lage und entsprechend der Zweckbestimmung zeigten . Die
geschichtlichen und formalen Zusammenhänge mit anderen
typischen Städte der südwestdeutschen Ecke wurden berührt und
der Gegensatz zwischen gewachsenen und gegründeten Städten
dargelegt . Den Anfang machte das in die Römerzeit zurück¬
reichende Konstanz, das auf eine besonders stolze Geschichte
und auf entsprechend bedeutende Kunstdenkmäler zurückschauen
kann . Der Stadtplan ist bedingt ebensosehr durch die Lage
der Stadt im Winkel zwischen Rhein und Bodensee , mit der
Breitseite gegen letzteren, wie auch durch die Einführung der
großen Handelsstraßen in die Stadt an diesem wichtigen
Rheinübergang .

Andere Städte haben eine burgartige , leicht zu verteidigende
Lage, sei es auf einem leicht zu befestigenden Höhenrückenwie Engen im Hegau, sei es nach Art der Wasserburgen aufeiner Insel , wie das aus einem Kloster inmitten des Rheines
hervorgegangene Säckingen. Höhenlage der einen und Jnsel -
lage der anderen Stadt vereinigt Breisach , durch Gunst und
Bedeutung der geographischen Lage eine der stärksten und um¬
strittensten Festungen , wahrhaft der Schlüssel des alten Reichs ;die Stadt als große Burg mit dem Schloß am Nord - und
dem Münster am Südende , hatte einen unvergleich schönen
Umriß . *

Den Gegensatz zu diesen selber burgartigen Städten bilden
jene Städte , die den Schutz darüber liegender Herrenburgen
aufsuchten : Heidelberg, eine mittelalterliche Stadt , eine ' An-
läge von gesetzmäßiger Regelmäßigkeit am Fuße der Burg ,die als Residenz der kunstsinnigen Wittelsbacher Pfalzgrafen ,
jahrhundertelang den Bürgern Schutz bot , dann aber auch
Anlaß zur Vernichtung der Stadt gab ; Boxberg , eine Minia¬
turstadt unterhalb eines Bergschlosses ; Weinheim entsprechendseiner Lage an der Bergstraße als an der uralten Handels-und Heerstraße und an der Einmündung zweier Täler in dieEbene des Rieds von wesentlich größerer Bedeutung; schließ¬
lich Wertheim , eine Stadt in der charakteristischen Spornlagean der Mündung der Tauber in den Main .

In ähnlicher Talgabellage wie Werthein,, aber ohne den
Schutz einer Burg , vielmehr wie Säckingen wohl aus einer
Klostersiedlung allmählich zur Stadt erwachsen , zeigt Gengen¬
bach ein besonders gut erhaltenes und entzückendes Bild einer
kunstreichen, malerischen, alten , freien Reichsstadt .

Als besonders charakteristische Beispiele „gegründeter"Städte : Freiburg im Breisgau , Billingen, sowie das hinsicht¬
lich des Stadtgrundrisses und des Stadtrechts dieser beiden
Zähringerstädten nachgebildete , von den Grafen von Uesenberggegründete Kenzingen sind keine zufällig entstandenen Ge-bilde, ohne bestimmte künstlerische Formvorstellungen, es liegtihnen vielmehr eine ganz bestimmte Vorstellung von der Formeiner städtischen Siedlung zugrunde. Abweichungen vom
Typ entstanden lediglich durch die Unregelmäßigkeit des Ter -
rains . Die Merkmale dieser Städte sind das durch die zwei
Hauptstraßenzüge gebildete Straßenkreuz , das längsrechteckige
Gitterschema der Nebenstraßen, die Lage der Hauptkirche im
Straßennetz , der annähernd einem Oval entfprechende Mauer¬
kranz der Stadt und die Lage an einem Fluß .

Die Bilder zeigten mithin Städte aus allen Teilen des ba¬
dischen Landes , bald in ihrer mittelalterlichen Erscheinung nachalten Stichen , bald in ihrem gegenwärtigen Zustand, mit be¬
sonderer Betonung der Stammeseigentümlichkeit in Stadt¬
plan und Bürgerhaus .

(Schluß folgt)

ÄluSiün- ischeS ilcfell übev den Gchwaer-
wal - r^billig und gut"'

Die sportlichen und landschaftlichen Vorzüge der deutschen
Winterspörtgebiete , die nicht zuletzt durch die rege deutfche
Fremdenpropaganda im Auslande bekannt werden, finden
mehr und mehr gerade in England Anklang . Erfreulich ist
dabei, daß man in ausländischen Kreisen die Preisgestaltung
für Unterkunft und Verpflegung als mäßig anerkennt, denn
folche Feststellungen interessieren angesichts der Weltwirt-
fchaftskrise viele ausländische Gäste Deutschlands genau so,
wie uns Deutsche selbst.

Typisch dafür ist ein Artikel , den eine englische Zeitung
unter dem Titel : „In den Schwarzwald zu billigem Winter¬
sport" veröffentlicht. Darin heißt es u . a . : .Schwarzer Wald
ist eigentlich eine falsche Bezeichnung . Viele Leute denken
nämlich, das sei eine wilde Urwaldgegend , wo nur selten die
Sonne fcheint, wo wilde Bären und Füchse herumstreichen und
wo die Besucher von den Bewohnern als unwillkommene Stö¬
renfriede angesehen werden. Aber es ist alles anders. Wie
überall in Deutschland, ist auch die Bevölkerung in allen Tei¬
len des Schwarzwaldes freundlich und höflich. Ein Lächeln
hat auch hier vollen internationalen Zahlungswert. Sowohl
im Winter wie im Sommer ist der Schwarzwald freundlich
und lächelnd wie seine Bewohner. Im Winter glitzern die
weißen Schnceflüchen in der Sonne und schaffen überall gute
Voraussetzungen für den Wintersport: Tie Küche in den
Hotels ist ausgezeichnet und das Essen ist nicht teurer . Für
Ä> Pfund Sterling (400 Reichsmark ) , einschließlich Fahrgeld
von London , kann man «ine vierzehntägige gesundheitsstär¬
kende und interessante Ferienreise in den deutschen Schwarz¬
wald machen.
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Dev Vollzugdev Gellattsküvzung
Mit dem 1. Februar sind die Bestimmungen über die Ge¬haltskürzung für die Reichs -, Länder » und Gemeindebeamtenin Wirksamkeit getreten. Im Folgenden werden deshalb diefür den Pollzug nötigen und wissenswerten Bestimmungen intunlichster Kürze dargestellt.

1 . Was wird gekürzt? .Die Dienstbezüge der Beamten , die Versorgungsbezüge derWartegelderüpfänger und Ruhegeldempfänger, einschließlich desGnadenvierteljahrs (in Baden Sterbegehalt ) , die Versorgungs¬bezüge der Hinterbliebenen , die Übergangsgebührnisse der Sol¬daten der Wehrmacht nach §§ 7, 27 und 32 des Wehrmacht-Versorgungsgesetzes und die entsprechenden Übergangsgebühr¬nisse der Polizeibeamten beim Reichswafferschrztz.Zu den der Kürzung unterliegenden Dienstbezügen gehörenalle Oeldbezüge, die die Beamten mit Rücksicht auf ihre haupt¬amtliche oder nebenamtliche Dienstleistungen erhalten , alsoz. B. die Wohnungsgeldzuschüsse in ihrem vollen Betrag , auchdann , wenn sie ganz oder teilweise für eine Dienstwohnungeinbehalten werden, die Bezüge der außerplanmäßigen Be¬amten , sowie die Unterhaltszuschüsse und Vergütungen der Be¬amten im Vorbereitungs - und Probedienst, soweit sie nichtkürzungsfrei sind (siehe Ziffer 2) , ferner Prüfungs -, Vor-lesungs- und Kolleggelder, ruhegehaltsfähige und nicht ruhe¬gehaltsfähige Zulagen jeder Art (Stellenzulagen , Ausgleichs-zulagen usw .) .
2. Was wird nicht gekürzt? (kürzungsfrei ) .Kinderzuschläge, daneben auch Kinderbeihilfen in gesetzlichnicht geregelten Fällen , Dienftauswandsentschädigungen, Reise-kostenbergütungen, Beschäftigungstagegelder, Teuerungsent¬schädigungen , Nachtdienstentschädigungen und Umzugskosten¬vergütungen , hierher gehören auch die Kleidergelder sowie Ver¬lustentschädigungen der Kassenbeamten; schließlich einmaligefreiwillige Leistungen aus der Staatskasse zur Behebung wirt¬schaftlicher Notstände.

3. Sind die Dienstbezüge usw. ohne Einschränkungzu kürzen?
Nein ; Personen , deren kürzungspflichtige Bezüge den Betragvon 1500 Reichsmark jährlich (also 125 Reichsmark monatlich)nicht übersteigen, sind von der Kürzung bereit . Würde nachder Kürzung ein Betrag von weniger als 1500 Reichsmarkjährlich (125 Reichsmark monatlich) verbleiben, so werden1500 Reichsmark (125 Reichsmark monatlich) gewährt.Die Freigrenze ist aber nicht so zu verstehen, als ob . nur derden Betrag von 1500 Reichsmark übersteigende Bezug zu kür¬zen wäre ; wer über 1500 Reichsmark jährliche Besoldung hat,also z. B. 4500 Reichsmark, der ist mit dem ganzen Betrag derKürzung unterworfen .

Zur Feststellung, ob die Freigrenze überschritten ist, sind allekürzüngsberechtigten Bezüge derselben Person : zusammenzu¬zählen. Wenn jemand aus der badischen Staatskasse jährlichnicht mehr als 1500 Reichsmark (125 Reichsmark) bezieht, da¬neben aber aus der Reichskasse, aus der Kasse eines anderenLandes oder einer Gemeinde (Gemeindeverbands ) oder einersonstigen Körperschaft des öffentlichen RechtZ noch eine Besol¬dung, Vergütung oder dergleichen erhält , so sind die . Bezüge,wenn sie, zusammengerechnet, mehr als 1500 Reichsmark (125Reichsmark) betragen , zu kürzen.
Sticht ruhende Ruhegehaltsbezüge sind in jedem Fall (alsoohne Rücksicht auf ihre Höhe ) zu kürzen.
Witwengelder und Waisengelder, diese für jedes bezngs-berechtigte Kind besonders, sind getrennt zu behandeln.Bei Ruhegehaltsempfängern und Hinterbliebenen , die imSinne der 88 51 und 67 des Bad . Beamtengesetzes wieder-varwendet sind, sind die Versorgungsbezüge von 1500 Reichs¬mark jährlich und weniger kürzungAflichtig , wenn sie zusam¬men mit der Vergütung für die Wiederverwendung den Be¬trag von 1500 Reichsmark jährlich übersteigen. Die Behörde,Gemeinde (Gemeindeverband) oder Körperschaft des öffentlichenRechts , die die Vergütung für die. Wiederverwendung anweist,hat diese Vergütung zu kürzen und dem Finanzministeriumhiervon alsbald Anzeige zu erstatten .

4 . Wieviel wird gekürzt?
Allgemein 6 v. H. von dem kürzungspflichtigen Gesamtbe-zug.
Eine Ausnahme gilt für die Amtsbezüge des Reichspräsi¬denten, des Reichskanzlers und der Reichsminister während derDienstzeit, sowie für das Übergangsgeld des Reichskanzlersund der'

Reichsminister für die ersten drei Monate , ferner fürdie Minister der Länder und ihre sonstigen parlamentarischVerantwortlichen Regierungsmitglieder . .Die Kürzung für die. Bezüge des Reichspräsidenten, desReichskanzlers und der Reichsminister beträgt 20 v. H. — Nach 'dem II . Teil .der Verordnung vom 1 . Dez. 1030 (RGBl . S . 517)— Kapitel II § 4 — steht den Ländern frei , bei Kürzung der.Amtsbezüge der Minister und der sonstigen parlamentarischenRegierungsmitgliedern einen Satz von 6—20 v . H . zu wäh¬len, sie können , also über den allgemeinen Hundertsatz derKürzung von 6 v . H. hinausgehen , aber nicht einen Besol¬dungsbestandteil (z . B . den Wohnungsgeldzuschuß) bott - derKürzung ausnehmen .
Baden hat . im Anschluß an die Reichsverordnung deshalb .mit Verordnung des. Staatsministeriums vom 15 .̂ Januard. I . hinsichtlich der Bezüge der Minister bestimmt,

*
daß ihrGrundgehalt über die allgemeine Regelung hinaus nicht um6, sondern um 20 h . H . zu kürzen ist, daneben bleibt für siedie allgemein geltende Kürzung , die den Wohnungsgeldzuschuß *noch mit 6 v . H . trifft , bestehen . Die Aufwandsentschädigungdes Staatsrats wird ebenfalls , um 20 v . H. gekürzt.

5. Wie steht es mit der Einkommensteuerberechnung?Zur Einkommensteuer werden nur die gekürzten Bezügeherangczogen.
Die Lohnsteuer wird demnach vom 1 . Februar 1931 an vündenl nach der Kürzung verbleibenden Gesamtbetrag der lohn-steuerpflichtigen Bezüge berechnet. Soweit ein Lohnsteuerzu-fchlag für Ledige von den Bezügen einzubehalten ist, ist dieserwie bisher in einer Summe zusammen mit der Lohnsteuer,vnd zwar vom l . Februar 1931 an , von dem gekürzten,lohnsteuerpflichtigen Gesamteinkommen abzuziehen.

8. Beispiel einer Besoldungsberechnung
auf 1 . Februar 1931.

Verheirateter Beamter mit zwei minderjährigen Kindern(unter 16 Jahren ) und einer Monatsbesoldung , bestehendaus Grundgehalt von 533,33 Ml ,aus Wohnungsgeld von 114,— Ml ,aus Kinderzuschlagvon 40,— Ml

Kürzungspflichtig sind : zusammen 687,33 Ml .
633,33 Ml + 114 Ml = 647,33 Ml ,hiervon 6 v. H. — 38,83 Ml

verbleiben: 608,50 'Ml .hierzu der der Kürzung nicht unterworfeneKinderzuschlagmit 8i©Tji

ergibt lohnsteuerpflichtiges Gesamteinkommen : 648,50 Ml .
Steuerabzugsberechnung :Das Gesamteinkommen wird zunächst abgerundet auf 645Reichsmark, hiervon ab die Werbungskosten (allgemein) mit100 Reichsmark, verbleiben 645 Reichsmark, die dem Familien¬stand entsprechend nach einem Hundertsatz von 7 v. H. =? 38,15Reichsmark Lohnsteuer ergeben; hiervon bleiben als sog.Abschlag (Ermäßigung nach Art . I Ziff . 1 der Gesetze z. Än¬derung des EinkStGes . vom 22. 12. 27 (RGBl I S . 485 ) undvom 23. 7. 28 (RGBl . I S . 290 ) noch 3 Reichsmark frei , jodaß als endgültiger Lohnsteuerbetrag 35,15 Reichsmark an demoben berechneten (gekürzten) Gesamteinkommen abzuziehensind . Der auf 1 . Februar zu zahlende Besoldungs - (Netto-) Be¬trag beläuft sich hiernach auf 613,35 Reichsmark.Würde es sich um einen ledigen Beamten handeln , so würdedie Berechnung lauten :

Monatsbesoldung : 647,33 Ml ,hiervon 6 v . H. Kürzung 38,83 Ml
bleiben •

608,50 Ml ,hiervon Steuer (allgemein) 605 Ml
100 Ml

505 Ml
zu 10V . H. = 50,50 Ml ,(kein Abschlag ) ,dazu Ledigensteuer:

10 v. H . aus 50,50 Ml = 5,05 Ml
im ganzen — 55,55 Ml ,verbleibender Besoldungs- (Netto-) Betrag : 552,95 Ml ,

Nevertznuns dev Menstberüse
fite Hwnaisiette

Der Reichsminister der Finanzen bestimmt in einem Erlaßvom 3. Januar 1931 — A 4040/10002 I B — folgendes:Nach dem Wortlaut und nach der Absicht der Bestimmung inNr . 91 BB . werden für den 31 . eines Monats grundsätzlichkeine Dienstbezüge gezahlt, und zwar auch dann nicht , wennz. B. ein Beamter am 31 . eines Monats erstmalig planmäßigangestellt wird. Hieraus ergibt sich folgerichtig, daß für den31. eines Monats auch in keinem Falle Dienstbezüge zurück¬gefordert werden können. Wenn sich also — um bei dem vomRechnungshof des Deutschen Reichs angeführten Beispiel zubleiben — ein Beamter seit dem 16. eines Monats mit 31Tagen unerlaubt vom Dienst fernhält , so ist es gleichgültig»ob bei der Berechnung der Monatsteile des Diensteinkommensvon der Zeit der Dienstleistung (in dem erwähnten Beispiel1. bis 15. ) oder von der Zeit der unerlaubten Entfernung (16.bis 31 . des Monats ) ausgegangen wird . Das Endergebnis istin beiden Fällen das gleiche, da für den 31. des Monats keineDienstbezüge gewährt worden find und dieser Tag demzufolgebei Ermittlung des einzubehaltenden Teiles des Dienstein¬kommens nicht berücksichtigt werden darf . In dieser Rege¬lung kann m. E . auch nicht ein Verstoß gegen die Bestimmungin 8 14 Abs . 3 des Reichsbeamtengesetzeserblickt werden, dennder Beamte geht tatsächlich seines gesamten Diensteinkommensverlustig, das er für die Zeit der unerlaubten Entfernung be¬zogen hat . -

GehaltserhShung in DänemarkDer dänische Besoldungsausschuh beschloß, der Regierungden Entwurf einer neuen Besoldungsordnung vorzulegen. DieBeamtengehälter und die Bezüge der Angestellten und Ar¬beiter im Staatsdienst sollen ab 1. April 1931 um einen Ge¬samtbetrag von 4 Millionen Kronen erhöht werden. Die Er¬höhungen schwanken zwi schen 3 und 13 Prozent .Ans Gesetzgebung und Reihtsvverhttng
Geltendmachung von Gehaltsansprüchen

nach mehreren JahrenEin unkündbar angestellte Lehrerin hatte sich verheiratetund war entlassen worden, obschon Artikel 128 der Reichsver¬fassung bestimmt, daß alle Ausnahmevorschriften gegen weib¬liche Beamte beseitigt werden. Gegen ihre Entlastung hattevie Lehrerin alle Instanzen bis zum Ministerium angerufen .Klage hatte sie aber nicht sofort erhoben, sondern erst mehrereJahre später, nachdem sie aufgeklärt worden war . Das Kam¬mergericht erachtete die Klage der Lehrerin für begründetund ihr mehrjähriges Schweigen für belanglos ; ihre Gehalts¬ansprüche seien dadurch nicht verlorengegangen . Es reiche aus ,daß sie ihre Ansprüche bei den Vorgesetzten Behörden geltendgemacht habe. Es sei Pflicht der Regierung gewesen, da ihrdie Fürsorgepflicht für die Staatsbeamten obliege, die Sach¬lage völlig zu klären. Das Reichsgericht schloß sich den Aus¬führungen des Kammergerichts durchweg an und erklärte ineinem Urteil vom 29. April 1930 — III 253. 29 —, die Ent¬lastung der Lehrerin nach ihrer Verheiratung sei im Hinblickaus Artikel 128 der Reichsverfaffung unwirksam gewesen; dieLehrerin habe daher ihr Recht auf Gehalt nicht verloren .Habe die Lehrerin sich im Rechtsirrtum befunden und ange¬nommen, ihre Entlastung sei zu Recht erfolgt, so sei dies un¬erheblich . Ohne Zweifel habe die Lehrerin sich längere Zeitin dem irrigen Glauben befunden, die Regierung sei berech¬tigt , sie nach ihrer Verheiratung zu entlassen. Keineswegshabe die Lehrerin durch ihr jahrelanges Schweigen ihre An¬sprüche verwirkt. Die Regierung sei verpflichtet gewesen , dieSachlage ausreicheiw zu klären oder die entlaflene Lehrerinwieder zu beschäftigen . Die Lehrerin sei zu der Annahmeberechtigt gewesen , daß die Regierung den ihr zugefügtenSchaden selbst wieder gutmachen werde.

ReiteSfittanzmintsrev Nietem,über de« VevtvaitrnrsSattftyartd
In seiner Rede, mit der der Renhsfinanzminljter am 3. De¬zember 1930 den Etat für das Rechnungsjahr 1931 vorlegte»führte er, nach dem amtlichen Bericht über die 7. Sitzung desReichstags über den Berwaltungsaufwand folgendes aus :Darf ich in diesem Zusammenhang noch etwas über denBerwaltungsaufwand , wie er sich im Reich überhaupt ent¬wickelt hat, sagen. Draußen im Volte ist die Meinung ver¬breitet , daß dieser Verwaltungsaufwand in den vergangenenJahren ständig unsinnig angewachsen wäre . Diese Meinungbedarf einmal einer gründlichen Widerlegung . Wenn Siesich den Überblick, den wir dem Etat beigegeven haben, an -sehen , dann finden Sie , daß die Bezüge der Beamten und An¬gestellten im Jahre 1926 allerdings nur 455 Millionen betra¬gen haben, daß sie dann bis zum Jahre 1930 auf 553 Millionengestiegen sind, daß sie aber im nächsten Jahre nur noch 507Millionen betragen . Die Versorgungsbezüge haben bisher1930 mit 109 Millionen den Höhepunkt gehabt und gehen jetztauf 106,8 Millionen zurück. Die sächlichen Verwaltungsaus¬gaben betrugen im Höchstjahr , nämlich 1927 , 157 Millionenund gehen jetzt auf 127 Millionen zurück . Für Neu- und Er¬weiterungsbauten waren im Jahre 1926 19 Millionen ein¬gestellt , im Jahre 1927 26 Millionen . Von da an ging daszurück, und jetzt haben wir noch 3 Millionen eingestellt. Diesonstigen Ausgaben haben ihren Höchststand mit 18 Millionenerreicht und sind jetzt auf 18 Millionen heruntergegangen .Wenn Sie den gesamten Behördenaufwand ansehen, dann fin¬den Sie , daß die Jahre 1926 bis 1931 folgende Zahlen auf¬weisen: 718 Millionen , 816 Millionen , 841 Millionen , 833Millionen , 834 Millionen , 757 Millionen . Man kann alsobeim besten Willen draußen vor dem Volke nicht die Behaup¬tung ausrechterhalten, daß hier eine unsinnige Verschwendungs-Wirtschaft , ein unsinniges Anwachsen des Apparates erfolgt sei.Im Gegenteil, der Apparat ist seit dem Jahre 1928 in seinenpersonellen und sächlichen Ausgaben im Rückgang und wirddas nächste Jahr noch sehr erheblich , nämlich um rund 10 Pro¬zent, zurückgehen . Das zu sagen, halte ich deswegen für be¬sonders notwendig, weil in der Bevölkerung vielfach die Mei¬nung verbreitet ist, man brauchte bloß an dem Beamten¬apparat , an den Behörden zu sparen , und man könnte die!Last, die man heute an Steuern zu tragen hat , um einen er-sheblichen Betrag herunterbringen . Diese Zahlen beweisen,daß derartige Behauptungen nicht richtig sind .

Nevufssthullehvevschafi nnd Y. SihuljahirDer Reichsverein der hauptamtlichen Lehrerschaft deutscherBerufsschulen hat folgende Entschließung gefaßt :„Der vorübergehenden Einführung eines weiteren Voll¬schuljahres für die aus der allgemeinen Schulpflicht zu ent¬lastenden Jugendlichen zur Einschränkung der gegenwärtigenErwerbslosigkeit wird als Notmaßnahme zugestimmt. ImInteresse der Ausbildung für den Beruf und aus wirtschaft¬lichen Gründen muß diese Zustimmung jedoch davon abhängiggemacht werden, daß die Zeit verlängerter Bollschulpflicht derBerufsbildung dienstbar gemacht wird. Deshalb '
ist für dieErfüllung der über acht ^ ahre hinausgehenden Vollschulpflichtder Besuch der Berufsschule in besonderen Berufsvorschul¬klassen zu fordern . Bei der Einschulung in Berufsvorschulklas¬sen sind Berufsneigungen und -wünsche der Jugendlichen zuberücksichtigen . Demgemäß sind Schüler und Schülerinnen zuKlassen zusammenzufassen, in denen die werkgerechte Ausbil -düng in den Grundfertigkeiten bestimmter Berufsrichtungenund die Einführung in das Grundwissen derselben dem gesam¬ten Unterricht der Klaffe das besondere Gepräge geben. So¬weit Wandel in der Berufsneigung der Schüler und Schüle¬rinnen oder Feststellung ihrer Eignung für einen anderen Be¬ruf dazu Anlaß geben , ist die Erleichterung endgültiger Be-rufsentscheidung durch Klassenwechsel zu fördern . Eine An- *rechnung der Berufsvorschulzeit auf die durch Orts - oder Lan ,desgesetz festgelegte Gesamtdauer des Berufsschulbesuches darf )nur insoweit stattfinden, als etwa durch gleichzeitige Anrech¬nung auf die Dauer der Lehrzeit sich für diese ein Endtermin ,ergibt, der vor dem Ende der gesetzlichen Berufsschulpflicht!liegt.".

LMtzatetnns dev Rekchsflaggedrnnh einen Bearnten
Ein Bezirkszollkommiffar, der bei Gelegenheit eines Kreis- '

Kriegerfestes in dem Grenzort , besten Zollamt er leitete, aufseiner Dienstwohnung die schwarzweißrote Fahne gehißt undeinige Tage später der Frau eines Kaufmanns , der Schwarz-Rot -Gold geflaggt hatte , mitgeteilt hatte, er und andere Herrenfühlten sich dadurch verletzt und würden die Folgerung zie-hen, bei ihm nicht mehr zu kaufen, ist wegen beider Hand-lungen mit einem Verweis und 50 Reichsmark Geldstrafe ge¬mäß einem Urteil des Reichsdisziplinarhofs vom 6 . Oktober1930 — F . 40/1930 — bestraft worden. Die Reichsdisziplinar-kammer als erste Instanz hatte in der ersten Handlung eineVerfehlung erblickt und nur auf eine Warnung erkannt . Selbstwenn für den ersten Fall die Behauptung des Angeschuldigtenzutreffe , daß er den Flaggenerlaß des Reichsfinanzministersnicht gekannt habe, führte der Disziplinarhof aus , sei ihm dochder Streit um die Bedeutung einer Verwendung der früherenReichsfarben bekannt gewesen , er habe also damit rechnen müs-fen, daß das Hissen dieser Farben auf einem Dienstgebäudeunzulässig sei . Im zweiten Falle konnte das Vorliegen einerDienstverletzung nicht mit der Reichsdisziplinarkammer deshalbverneint werden, weil der Angeschuldigte im Verhalten desKaufmanns nur eine dem Kriegerverein feindselige Handlungerblickt habe und nur diese haben rügen wollen. Er habe sichbewußt sein müsten, daß er als Reichsbeamter und noch dazuals Spitze einer Behörde Bemerkungen vermeiden mußte , dieals eine Stellungnahme gegen die Reichsfarben oder als Miß¬achtung derselben aufgefaßt werden konnten. Dagegen wurdekein Dienstvergehen darin erblickt, daß der Angeschuldigte amVerfastungstage in Stahlhelmuniform eine Übung des „Stahl¬helms " mitgemacht hatte, während andere Beamte gleichzeitigein geselliges Beisammensein veranstalteten . Er hatte seineTeilnahme an der Veranstaltung zugesagt und war darannach seiner nicht widerlegten Behauptung nur dadurch verhin¬dert worden, daß die Stahlhelmübung unter Mitwirkung aus -wärtiger Mitglieder längere Zeit gedauert hatte , als ursprüng¬lich vorgesehen war.
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